
So ist z. B. nach § 43 der Versuch eines Verbrechens im Sinne des 
§ 1 StGB immer strafbar, während der Versuch eines „Vergehens“ nur in 
bestimmten, gesetzlich ausdrücklich festgelegten Fällen strafbar ist. Die 
„Verfehlungen Jugendlicher“ sind nur nach Maßgabe des JGG zu be
strafen, um damit den besonderen Bedingungen der Verbrechen Jugend
licher Kechnung zu tragen.

2. Der materielle Verbrechensbegriff erstreckt sich nicht auf alle 
strafbaren Handlungen. Er umfaßt zwar „Verbrechen“, „Vergehen“ 
und bestimmte „Verfehlungen Jugendlicher“, aber nicht auch „Über
tretungen“ und „Ordnungswidrigkeiten“.

Übertretungen und Ordnungswidrigkeiten unterscheiden sich quali
tativ von den Verbrechen im Sinne des materiellen Verbrechensbegriffs. 
Das Wesen der Übertretungen und Ordnungswidrigkeiten besteht darin, 
daß sie hauptsächlich Disziplinwidrigkeiten, d. h. Verstöße gegen die 
Begeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens darstellen und dem
entsprechend auch weniger schwere Beaktionsweisen des Staates, als 
sie Kriminalstrafen darstellen, bedingen. Die Notwendigkeit der Be
strafung von Übertretungen und Ordnungswidrigkeiten ergibt sich 
weniger daraus, daß bereits die einzelne Bechtsverletzung eine Störung 
des gesellschaftlichen Lebens in der Deutschen Demokratischen Bepu- 
blik bewirkt; vielmehr verlangt erst die Vielzahl solcher Bechtsver- 
letzungen eine Anwendung von Zwangsmaßnahmen des Staates. Des
halb werden derartige Disziplinverstöße nur dann als Übertretungen 
bzw. Ordnungswidrigkeiten unter Strafe gestellt, wenn dies wegen 
ihrer relativen Häufigkeit erforderlich ist. Es empfiehlt sich daher, 
nicht von einer „Gesellschaftsgefährlichkeit“ solcher Handlungen zu 
sprechen, sondern exakter von einer durch sie bewirkten „Störung des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens“. Ebensowenig können .Übertre
tungen und Ordnungswidrigkeiten als moralisch-politisch „verwerf
lich“, sondern nur als „tadelnswert“ bezeichnet werden. Auch die Straf
barkeit von Übertretungen und Ordnungswidrigkeiten ist, indem sie 
Zwangsmaßnahmen minderer Schwere nach sich ziehen, andersge
artet als die Strafbarkeit von Verbrechen.-

So werden durch § 1 Abs. 3 StGB für Übertretungen besondere Strafen 
vorgesehen (Haft oder Geldstrafe bis zu 150.— DM) ; ebenso werden Ord
nungswidrigkeiten mit besonderen Strafen (Ordnungsstrafen) bedroht. 
Für das Verfahren zur Bestrafung von Übertretungen und Ördnungs- 
widrigkeiten gelten darüber hinaus noch besondere Bestimmungen, die
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